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RS OGH 1967/4/21 2Ob125/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1967

Norm

ABGB §1304 BIId

StVO §13 Abs3 III

Rechtssatz

Verschuldensteilung 3 : 1 zu Lasten dessen, der einen Lastkraftwagen in eine Straße ohne Rücksicht auf einen

entgegenkommenden Mopedfahrer einweist, welcher die Kollision statt durch Bremsen durch Ausweichen nach links

und dann nach rechts trotz Gegenverkehr zu vermeiden sucht, hiebei ins Schleudern kommt und stürzt.
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